
19. 5 4 Nr. 2 BAG. Unzulässigkeit der Aus-
lieferung infolge Verjährung (Fall Nagy).

Die Auslieferung wird für unzulässig erklärt.
Der  Verfolgte i s t  durch das  sei t  dem 18. Januar

1927 rechtskräft ige Urtei l  des Gerichtshofes für
Strafsachen in Budapest  am 12. Juni  1926 wegen
öffentlicher Urkun-denfälschung als  Beamter  i n
zwei Fällen zu e iner  Gesamtstrafe von 1 (einem)
Jahr  Kerker a l s  Hau tstrafe sowie zu 3 Jahren
Amtsverlust und Au hebung der Ausübun der
politischen Rechte fü r  dieselbe Zeitdauer a l s  eben—
strafe  verur te i l t  werden.  5 Monate und 7 T e
der  Freihei tss trafe s ind verbüßt.  Zwecks Vo -
streckung der Reststrafe hat die Ungarische Regie-
rung die  Auslieferung des Verurteilten begehrt .  . . .

Nach 5 70 Abs. 1 Nr. 5 RStGB. ver'ährt die Voll-
streckung rechtskräf t ig  e rkannte r  trafen,  wenn
auf Gefängnis bis  zu zwei  Jahren  erkannt  ist ,  in
fünf Jahren .  Diese Bestimmung is t  h ier  anwend-
bar ,  wenn  -d1e gegen den Verfolgten verhängte
Strafe  von 1 Jah r  Kerker  auf d ie  Stufe der
deutschen Gefängnisstrafe zu stellen ist.  Auf Grund
der  demgemäß vor  enommenen Prüfung i s t  der
Senat  zu de r  Ansic t gelangt,  daß  die einjährige
Kerkerstrafe nach de r  Ar t  de r  Strafvollstreckung,
auf die e s  fü r  die Beurtei lung wesentlich ankommt,
der deutschen Gefän nisstrafe erheblich mehr
gleicht als etwa der 'uchthausstrafe. Das ergibt
besonders deutlich ein Vergleich de r  55 36, 37
sowie  39, 40 des  ungarischen Strafgesetzbuches
mit  der  Vorschrift des % 16 Abs. 2, 3 RStGB. einer-
seits und den Bestimmungen des % 29 des ungari-
schen und 5 15 RStGB. anderersei ts .  Dabei i s t  es
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unerheblich, daß die Kerkerstrafe
ungarischen Strafgesetzbuchs allein ahfcgeäb 20 des
anzuwenden ist .  Entscheidend i s t  nu r  die Areche“Straivollzuges. Die Ausführungen der ungarirt  des
Verbalnote vorn 6. März  1935, die besonders(:hen
& 39 des  ungarischen Strafgesetzbuches verwä '  anfb-ed1n en keine andere Auffassung. Wie die 156" ,

Verba note ergibt, sind innerhalb fünf Jah “Ihe
dem Erlaß des  ungarischen Haftbefehl?en vor
26. April 1934 keine die Ver'ährUn
vollstreckung unterbrechenden1Hanldl%ngdälf Vsotraf-

nommen werden. Daraus folgt, daß nach 'delltscfige'
Recht d ie  Vollstreckung des Bestes der  rechem

kräftig erkannten Strafe verjährt wäre. . . . ts—
(KG. Berlin, 1. Strafsenx, Beschl. vom 12. A '1 Wa 16/34.) pm 1935!

Anmerkung zur Entscheidung im Fall Nagy.
Die Entscheidung hängt davon ab, ob die Kerke

des ungarischen Rechts der deutschen Gefängnisstraf?%fife
der deutschen Zuchthausstrafe gleichzustzen ist. Ist. dir
Kerkerstrafe der  deu tschen  Gefängnisstrafe  leichzustellgne
dann ist nach deutschem Rech t  die S t r a fvo l s t r eckung  in3
folge Verjährung unzulässig; nach 5 4 Nr. 2 des deutschen
Ausäieferungsgesetzes kann  dann  auch n ich t  ausgeliefert
wer en.

Die Kerkerstrafe des ungarischen Rechts ist dem deu t -

schen Strafrecht unbekannt. Es muß daher geprüft wer-den, welcher deutschen Strafart die Kerkerstrafe am ähn-
lichsten is t  (vgl. Mettgenber , Deutsches  Auslieferun s-
gesetz [1930], S .  256). Die wie tigsten Freiheitsstrafen Ees
ungarischen Rechts sind Zuchthaus, Kerker und Gefängnis,
Kerker i s t  nach  5 20 des unga r i schen  St rafgese tzbuchs  eine
Strafe fü r  Verbrechen.  Das Minimum de r  Kerkerstmh;
beträgt 6 Monate, das Maximum 10 Jahre (5 24 des ung;,.
rischen St rafgesetzbuchs) .  Das  ungar ische Rech t  weicht
also bezügl ich des  Minimums und des  Maximums von  der
deutschen Zuchthausst rafe  und  von  de r  deu t schen  Ge-
fängnisstrafe ab. Entscheidend kann demnach nur sein,
wie die Strafe des Kerkers zu vollziehen ist. In dieser
Hinsicht ergibt sich aus dem un arischen StGB. folgendes:
Die Zuchthausstrafe wird in andesstrafanstaltcn voll-
streckt (% 28), die Kerkerstrafe wird im Distriktskerker oder
in den vom Justizminister für diesen Zweck bezeichneten
Gerichtshofgefän nissen vol ls t reckt  (% 36), d i e  Gefängnis-
strafe wird im erichtshof- oder Bezirksgerichtsgefängnis
volls t reckt  (% 29). Der  zu  Zuchthaus  Verur te i l t e  wird zu
den in der  Anstalt eingeführten und ihm von der Direktion
zugewiesenen Arbeiten angehalten, er t rägt  die Anstalte-
kleider (% 29); der zu Kerker Verurteilte ist zu einer seinen
Verhältnissen entsprechenden Arbeit anzuhalten, e r  kann
aber unter den für das  betreflende Kerkergefängnis ein-
geführten Arbeiten frei wählen (% 37); der zur Geittngnrs-
strafe Verurteilte ist zu einer seinen Verhältnissen ent-
sprechenden Arbeit anzuhalten, kann aber wie der Kerken
strä.fling unter den ein efiihrten Arbeiten wählen (% 40
Abs .  2). In  bezug  auf  K e idung ,  Verpfle ung ,  Hausordnung
und Disziplin gelten für die zu Kerker erurteilten mildere
Bestimmungen als für die zu Zuchthaus Verurteilten (% 37
Abs. 2). Andererseits erklärt  % 38 gewisse für Zucht-
httusler geltenden Vorschriften auch auf die zu_ Kerker
Verurteilten für  anwendbar (über die Dauer der Einzelheft
usw.) .  Stell t  man  d iese  Bes t immungen  gegenüber .  _50
kommt man zu dem Ergebnis, daß Kerker im Verglelch
zu Zuchthaus eine erhebhch mildere Strafart darstellt (vgl-
Mayer, Das Ungarische Strafgesetzbuch [1878, S. 46)  und
der deutschen Gefängnisstrate näher steht als er deutschen
Zuchthausstrafe. Der Entscheidung ist daher zuzusttmmen.

Dr. Dr .  habil. S c h ö n k s , Berlin.
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